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Landratsamt
München

Landratsamt München ¯ Mariabilfplatz 17 - 81541 Manchen Baurecht, Denkmalschutz
und Raumordnungsrecht

Stadt Unterschleißheim
Rathausplatz 1
86716 Unterschleißheim

tht Zeichen:
ihr Schreiben vom:  02.02.201i

Unser Zaichen:  7.1.3-0448/09/BL
Unterschleißhelm

München,  03,032011

Auskunft erteilt:  E-Mail;  Tel.: 089 6221-2571  Zimmer-Nr.:
Frau Weiderer- Winnerl  -  weideretr@lra-m.bayern,de  Fax: 089 622%442571  E 3,02

Vollzug der Baugesetze;
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren

2.2

Verfahren der Stadt Unterschleißheim

Bebauungsplan Nr. 139

für das Gebiet ’Hollerner Feld Süd’

in der Fassung vorn 15.11.2010

erneute Trägerbeteiligung im normalen \/erfahren

Schlusstermin für Stellungnahme: 14. 03.2011

Steilungnahme des Landratsamtes München

[]  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspilicht nach § 1 Abs 4 BauGB auslösen

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahrnen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes

Offnungszelten Erreichbarkelt

Bankverbimfungenund Do 14:00 - 17:30 Uhr Bus Linfo 52 (~LZ 702 501 50) KOnto Nr. 109

Bus Linio 152 SWIFT-BlC BYLAOEM1KMS

Internet www.landkreis-muenchari.de Tiefgarage Im Haus IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04

Unsere Mitarbeiterlnnen und Mitad:yeiter haben flexible Arbeitszeit. Doher empfehlen wir Ihnen, Termine zu vereinbaren.
Vorrang vor nicht vereinbartem Besucherverkehr.
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2.4

Einwendungen rnit rechtlicher Verbindlichken aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der
wägung nicht überwunden wenien können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebieteverordnungen)

[]  Einwendungen

[]  Rechtsgrundlagen

[]  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan,
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Wir weisen darauf hin, dass sich der vorliegende Bebauungsplanentwurf nicht
hundertprozentig aus der genehmigten 29. Flächennutzungsplanânderung ent-
wickelt. Nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.10.2010 soll die
Korrektur im Zuge der Neuaufste!lung des Flächennutzungsplanes erfolgen.
Der uns vorliegende Entwurf zur Neuaufstellung stimmt aber im südlichen Be-

reich des GEe nicht mit dem Bebauungsplanentwurf Oberein. Außerdem ist im
Bereich des Parkplatzes im Entwurf der Neuaufstellung Straßenbegleitgron
dargestellt. Die Planungen sind in Übereinstimmung zu bringen.
Die Aussage auf Seite 7 Punkt ,rechtliche Grundlagen der Planung.. ." der Be-
gründung ist so nicht zutreffend; für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf
wird ein ”normales" Verfahren durchgeführt Der Flächennutzungsplan kann nur
dann im Wege der Berichtigung angepasst werden, wenn der Bebauungsplan
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt wird. Die Begrün-
dung ist deshalb zu berichtigen.

Der Beschfuss hinsichtlich Ziffer 15 unserer Stellungnahme wurde in der Plan-
zeichnung nicht urngesetzt. Die Stadt wurde gebeten, im Bereich des Verbin-
dungsbaus vorn GEe zur Flurnummer 1017 den Geltungsbereich des vorlie-
genden Bebauungsplanentwurfes so zu erweitern, dass die Baugrenzen des
Verbindungsbaus an die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 58 c festgesetz-
ten Baugrenzen anschließen.

Redaktionelles

1.  In der Begründung (Seite 10 unten) sind noch die städtebaulichen Gründe für
die Baulinien anzugeben (vom Bauausschuss bereits beschlossen, aber nicht
ausgeführt).

Nachdem der Bereich für die Büro- und Verwattungsnutzung aus dem Sonder
gebiet herausgenommen worden ist, müsste die Festsetzung § 2 (1) entspre-
chend geändert werden. Das gilt auch für die Begründung (Seite 9 unten).

in unserer letzten Stellungnahme haben wir darauf hingewiesen, dass die Fest-
setzung der Tiefgaragen als ,Gemeinschaftstiefgaragen" nur dann erforderlich
ist, wenn diese bestimmten räumlichen Bereichen (z. B. verschiederien
Grundstücken) dienen. FI3r die Gemeinschaftstiefgaragen müsste dann auch

eine Zuordnungsangabe ergänzt werden. Nach dem Beschluss des Bauaus-
schusses vom 11.10.2010 sollte die Bezeichnung ”Gemeinschaftstiefgarage"_
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belassen und die Zuordnung ergiónzt werden, Díeser Beschluss wurde nicht
umgesetzt. In der vorliegenden Fassung des Bebauungsplanes wurde die Be-
zeichnung ”Gemeinschaftstiefgarage" herausgenommen. Die Tiefgaragen wer-
den nur noch als ”Tiefgaragen" bezeichnet (vgl. Pianzeichen 6-3),

Der Wartungsweg soll mit einem Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Allge-
meinheit (Planzeichen 6.8) belastet werden. Aus Gründen der Rechtseindeutig-
keit sollte in der Planzeichnung hierfür noch das Planzeichen Nr. 15_ 5. PlanzV
venNendet werden.

Gegenüber der letzten Planfassung wurde der Bauraurn des Sondergebietes
vergrößert. Im östlichen Bereich des Bauraumes sind deshalb die in der Pian-
zeichnung eingetragenen Maßzahlen noch anzupassen, sie beziehen sich noch
auf die ursprüngliche Planung.

Nachdem im Bebauungsplanentwurf keine Regelung enthalten ist, dass die Ab-
standsflächen gem,~ß Art. 6 Abs. 5 BayBO zur Anwendung kommen, regelt der
Bebauungsplan die Abstandsflächen. Zur eindeutigen Fixierung der ,zugelas-
senen Außenwände” sind die Abstände der Baugrenze bzw. Baulinie zur
Grundstücksgrenze bzw. Straßenbegrenzungslinie vollständig zu vermaßen.
Teilweise fehlen in der Planzeichnung noch Maßzahlen (z. B. GEe ’t im süd-
westl. Bereich Abstand der Baulinie zur Straßenbegrenzungslinie oder im östli-
chen Bereich der Abstand der Baugrenze zur Grundstücksgrenze usw.). Wir bit-
ten die noch fehlenden Maßzahlen zu ergänzen.

Bei den Ziffern 6,14, 6.15, 7 und 8 ist der Festsetzungstext unvolständig, Die
Planzeichen 6.15 und 6.16 sind in der Satzung übereinander dargestellt Da-

durch ist das Planzeichen 6.15 nicht klar erkennbar.
Um Berichtigung wird gebeten.

Bei den Verfahrensvermerken sollte zwischen der Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung) bzw. § 3 Abs. 2 BauGB (öffent-
liche Auslegung) und der Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB
bzw. § 4 Abs. 2 BauGB differenziert werden. Wird der Entwurf des Bebauungs-
planes nach dem Verfahren nach § 3 Abs 2 BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB er-

neut ausgelegt, handelt es sich um ein Verfahren nach § 4 a Abs. 3 BauGB. § 3
Abs. 3 BauGB ist entfallen.

Zum Naturschutz und zum lmmissionsschutz wird auf die belliegenden Stellungnahmen Be-
I zug genommen, die Bestandteil unserer Stellungnahme sind.

Weiderer- Winnerl

Frau Weischer-Deckers
Telefon-Durchwahl: (089) 6221-2540
Technische/r Sachbearbeitertin

Anlaß_en:
1 Stellungnahme des Sachgebietes 6.1, immissionsschutz vom 01.03.2011
1 Stellungnahme des Sachgebietes 6.3, Naturschutz vom 02.03.20i1
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Landratsamt München - Marlahilfplatz 17 , 81541

An die Gruppe 7.1.3

im Hause

ihr Zeichen: 7 1,3-0448/00/BLUrderschleißhein

Ihr Schreiben vora; 09.02,2ü11

Unser Zeichen; 6.1-Sp
MÖnchen,  0LO3.20 0

Auskunft erteilt:
Frau Schaipp

E.Mail:
schaipps@ira-rn.bayem.de

Tel.:  6221-1610
Fax:  6221-2400

2.1

2.2

2.3

2.4

Stadt Unterschleißheim

[]  Flächennutzungsplan mít Lands�haftsplan

Bebauungsplan Nr. 139 i.d.F. vom 23.12. 2010

für das Gebiet ”Hollemer Feld Süd"
rnit Gronordnungsplan
dlent der Deckung des dringenden Wohnbedarfs []

Sachgebiet Immissionschutz
Okeine Äußerung

O  Ziele der Raumordnung und Landosplanung, die eine Anpassungspfllchil nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösn,n

[]  Beabsichtigte eigene Planungen und Maß~nahmen, die den o g. Plan bord,lhren können, mlt Angabe de5 SachSTndi

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die Im Regelfall ia der Abwegung nich;t
oberwunden werden köt’lnen (z. B. Lands�hafts- und Wasserschutzgebietsverordnun .gen)

_O  Einwendungen
--[-~  Rechtsgrundlagen

MLSglichkeiten der Überwindung (z. B, AUsnahrnen oder 8efreiungen)

Me. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr Straßenbahn Lidin 27
und Do. 14:00 - 17:30 Uhr Bus Linie 52

Bus L)D}4: 162
Telefon 089 6221.0 Haltestelle Schweige
Telefax  089 0221-227~

internet wwwJandkanmuenchen.de Tiefaurage ím HausE-Mail poststelle@lra-m.bayern de Zufanti Ober Ohimulle

IBAN DE20 7025 01b0 0000 0001 09 "
SWIFT-~IC SYl.ADEMlKM5

(BlZ 700 100 ~0) konto N, 4~i ~5.80,I     --aw,~r-

SWIFT-6IC PBN~Kù~FF
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2.5 sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen au~s der eigenen Zust.endigkeit zu dem~ o. g. Plan, ge.gliedert nach
Sachkomplexen, Jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Um die Einhaltung der immissionsrichtwerte nachzuweisen, wurde von der Firma C. Hent-
schel Consult lng.-GmbH eine Lärmkontingentierung durchgeführt. Dabei wurde rechnerisch
nachgewiesen, dass bei voller Ausschöpfung der zulässigen Emissionskontingente die fest-
gelegten Planwerte und damit die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Somit besteht
mit der Planung Einverständnis.
Zu dem Zusatzkontingent in Form eines Richtungssektors ist zu bemerken, dass sich der
Schall zwar rechnerisch aber nicht in der Realität auf einen bestimmten Sektor beschränken
lässt. Daher wird der Gemeinde angeraten auf die Festsetzung des Zusatzkontingents zu
verzichten.
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Landratsamt
München

~

Landrat,~amt München ¯ Mariahilfplatz 17 - 81541 München

Gruppe 7, 1.3

- im Hause -

Naturschutz, Forstrecht
und Landwirtschaftsrecht

lhr : Zeichen:
Ihr Schreiben vom:

7 1 3-0448!O9/DL
09,02.2011

Un,ser ~,eichen;  6.3-BL/StS
München,  02.O3.2011

Auskunft erteilt:
Herr Schwarz

E-Mail:
schwarzs@Ira-m bayem.de

Tel,:  Ü69 } 6221-2414  Zimmer-Nr .
Fa~: 089 / 6221 44~2414  A 3.36

2.2

Stadt Unterschleißheim

mit Landschaftsplan

Bebauungsplan Nr. 139

das Gebiet ”Hollerner Feld Süd"

mit Grünordnungsplan

[]  Sonstige Satzung

Frist für die Stellungnahme: 07,03.2011

Träger öffentlicher Belange

[]  Keine Äußerung

Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die el,~e Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB au,slösen

Offnungszelten
Me. - Fr.  08-00- 12:00 Uhr
und De,  14:00- 17:30 UIV

Zufahrt über OhlmùDorstr.

Gankverblndungen

(Bl.Z 702 501 50) Ko,lo N~ 109
TAN DE29 7025 0150 0000 0001
GWIFT-BJC BYl,ADEMfKMS

SW(FT-BlC P~NKDEFF
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Beabsichtigte eigene Pfanungen und Maßnahmen, die den o,g. Plan berühreni könnenl, mit An_gabe des
Sachstandes

Einwendungen mit rechtlicher \/erbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Ab-
wägung nicht t3berwunden werden können (z B Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen)

0 E inwendungen

Rechtsgrundlagen

Möglichkeiten der Überwindung (2.8. Ausnahmen oder

Sonstige facNiche lnformationen und Empfehlungen aus dof eigenen Zustandigkeit zu dem o.g, Plan,
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf Rechlsgrundlage

Die Stadt Unterschleißheirn wird gebeten, die erforderliche Kornpensation, die auf Aus-
gfeichsflächen des Heideflächenvereins erfolgen solt, wie beim Bebauungsplan 132 pla-
nungsrechtlich klar zuzuordnen und den Bebauungsplan entsprechend zu ergänzen,

GESAHT SEITEN 07
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